
1. Nachtragssatzung 

vom 30.10.2024 

 

zur Satzung der Gemeinde Malente über die Erhebung einer 

Hundesteuer in der Gemeinde Malente vom 18.12.2023 

 

Aufgrund des § 4 Abs. 1 S. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in 

der Fassung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57), zuletzt geändert durch Art. 1 

des Gesetzes vom 24.05.2024 (GVOBl. Schl.-H. S. 404), und der § 1 Abs. 1; § 2 Abs. 

1 und § 3 Abs. 1 S. 1, und Abs. 6 und § 18 des Kommunalabgabengesetzes des 

Landes Schleswig-Holstein (KAG) in der Fassung vom 10.01.2005 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 27), zuletzt geändert durch das Gesetz vom 04.05.2022 (GVOBl. Schl.-H. S. 564) 

wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Malente 

vom 17.10.2024 folgende 1. Nachtragssatzung erlassen: 

 

Artikel I. 

 

§ 4 Absatz 1 wird wie nachstehend neu gefasst: 

 

§ 4 Steuersatz 

 

(1) Die Steuer beträgt jährlich: 

 

 für den ersten Hund    =    140 EUR 
 für den zweiten Hund   =    195 EUR 
 für jeden weiteren Hund   =    220 EUR 
 
 für den ersten gefährlichen Hund  =    500 EUR 
 für den zweiten gefährlichen Hund =    750 EUR 
 für jeden weiteren gefährlichen Hund  = 1.000 EUR 
 
 

Artikel II. 
 
Diese 1. Nachtragssatzung tritt ab dem 01.01.2025 in Kraft. 
 
 
Bad Malente-Gremsmühlen, den 30.10.2024 
 
Gemeinde Malente 
Der Bürgermeister 
 
gez. Godow 


